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Regeste

Regeste Gemeindeautonomie. Abgrenzung des Autonomiebereiches bei der
Rechtsanwendung. Eine Gemeinde kann sich gegenüber dem Entscheid einer kantonalen
Beschwerdeinstanz, welche bei der Auslegung und Anwendung eines unbestimmten
Gesetzesbegriffes des kantonalen Rechtes zu einem andern Ergebnis kommt als die
erstinstanzlich verfügende Gemeindebehörde, nicht auf die Gemeindeautonomie berufen.

Regeste Autonomie communale. Délimitation du champ de l'autonomie dans l'application
du droit. Une commune ne peut pas invoquer son autonomie à l'encontre de la décision
d'une autorité cantonale de recours qui, lors de l'interprétation et de l'application d'une
notion indéterminée du droit cantonal, arrive à une autre solution que l'autorité
(communale) de première instance.

Regesto Autonomia comunale. Delimitazione del campo dell'autonomia nell'applicazione
del diritto. Un comune non può invocare la propria autonomia contro la decisione di
un'autorità cantonale di ricorso che, interpretando e applicando una nozione indeterminata
del diritto cantonale, arriva ad una soluzione diversa da quella adottata dall'autorità
(comunale) di prima istanza.

Erwägungen

E. 1
Der Entscheid des Verwaltungsgerichtes, wonach die Baugesuche der
Beschwerdegegnerinnen trotz der bestehenden Bausperre materiell zu behandeln und
gegebenenfalls zu bewilligen sind, berührt die Gemeinde Celerina/Schlarigna in ihrer
Eigenschaft als Inhaberin der öffentlichen Gewalt. Da sie - freilich ohne nähere rechtliche
Begründung - behauptet, dadurch in ihrer Autonomie verletzt zu sein, ist sie legitimiert, den
Entscheid des Verwaltungsgerichtes anzufechten. Auf die staatsrechtliche Beschwerde ist
daher einzutreten. Ob die BGE 100 Ia 200 S. 203 Gemeinde in dem Bereich, in dem sie sich
für autonom hält, tatsächlich autonom ist, ist keine Frage der Legitimation, sondern eine
solche der materiellen Beurteilung der Beschwerde ( BGE 99 Ia 74 E. 1).

E. 2
a) Das Urteil des Verwaltungsgerichtes stützt sich auf Art. 5 des damals noch anwendbaren
Bau- und Planungsgesetzes vom 26. April 1964 (BPG). Die vorliegende Beschwerde ist
daher aufgrund der Rechtslage zu beurteilen, wie sie während der Geltungsdauer des BPG
bestand. Doch dürfte sich, wie den folgenden Erwägungen zu entnehmen ist, durch das
Inkrafttreten des neuen Raumplanungsgesetzes im streitigen Punkt keine Änderung ergeben
haben. b) Zunächst ist zu prüfen, ob die Gemeinde hinsichtlich der Frage, über welche das
Verwaltungsgericht im angefochtenen Entscheid befunden hat, überhaupt den Schutz der
Gemeindeautonomie beanspruchen kann. Erst wenn dies zu bejahen ist, stellt sich die



weitere Frage, ob die Gemeinde durch den angefochtenen Entscheid in ihrer Autonomie
verletzt wurde. Ist die Gemeinde nach dem massgebenden kantonalen Verfassungs- und
Gesetzesrecht in einem bestimmten Sachbereich zur Rechtsetzung ermächtigt und steht ihr
dabei eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit zu, so ist sie in diesem Sachbereich
autonom, und sie kann sich, wenn die kantonale Behörde in diese Rechtsetzungsbefugnis
eingreift, auf die Gemeindeautonomie berufen ( BGE 95 I 37 ff.; BGE 94 I 65 ; BGE 93 I
434 ; ZIMMERLI, Die neuere bundesgerichtliche Rechtsprechung zur
Gemeindeautonomie, ZBl 1972, S. 262, 264). Darüber hinaus erstreckt sich der Schutz der
Gemeindeautonomie nach der neuern Rechtsprechung auch auf die Anwendung dieses
autonomen Gemeinderechtes; eine Autonomieverletzung kann danach auch darin bestehen,
dass eine kantonale Rechtsmittel- oder Aufsichtsbehörde autonomes Gemeinderecht
willkürlich anwendet oder in den der Gemeinde allenfalls vorbehaltenen Ermessens- und
Beurteilungsspielraum eingreift ( BGE 97 I 522 ; BGE 96 I 372 ff.; BGE 95 I 37 ff.;
ZIMMERLI, a.a.O. S. 266 ff.). c) Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen einen Akt
der Rechtsanwendung. Die Gemeinde Celerina/Schlarigna geht stillschweigend davon aus,
der Entscheid darüber, ob ein während der Bausperre eingereichtes Baugesuch materiell zu
behandeln oder zurückzustellen sei, ergehe in Anwendung autonomen Gemeinderechtes.
BGE 100 Ia 200 S. 204 Wie aus zahlreichen Urteilen des Bundesgerichtes hervorgeht, fiel
das öffentliche Baurecht im Kanton Graubünden während der Geltungsdauer des BPG von
1964 grundsätzlich in den Autonomiebereich der Gemeinden ( BGE 97 I 138 mit
Hinweisen auf frühere Urteile). Daran dürfte sich auch unter der Herrschaft des neuen
Raumplanungsgesetzes wenig geändert haben (vgl. Art. 18 ff.). In bezug auf all jene
Fragen, die im kantonalen Gesetz keine abschliessende Regelung erfahren haben und bei
denen den Gemeinden eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit zusteht, stellen die
Vorschriften der kommunalen Bauordnungen autonomes Gemeinderecht dar, und die
Gemeinden können sich gegenüber der Anwendung dieser Vorschriften durch kantonale
Rechtsmittelbehörden auf den Schutz der Gemeindeautonomie berufen ( BGE 96 I 372 ff.).
Art. 5 BPG sieht vor, dass Gebiete, für die keine oder abänderungsbedürftige Bebauungs-
und Nutzungspläne bestehen, mit einer vorübergehenden Bausperre belegt werden dürfen:
der Entscheid, ob eine solche Massnahme getroffen werden soll, wird in das Ermessen des
Gemeindevorstandes gestellt. In bezug auf die Anordnung der Bausperre ist die
bündnerische Gemeinde nach Art. 5 BPG daher autonom. Es steht ihr nicht nur weitgehend
frei, ob und wie sie ihre Planung ändern will, sondern es ist auch ihr überlassen, ob sie von
der Möglichkeit, für das betreffende Gebiet eine Bausperre zu erlassen, Gebrauch machen
will. Hingegen sind die Rechtswirkungen einer Bausperre in Art. 5 BPG umschrieben. Die
Bausperre hat nicht schlechthin ein Bauverbot zum Inhalt. Art. 5 BPG bestimmt vielmehr,
dass "die Erstellung von Bauten in diesem Falle nur zulässig ist, wenn dadurch die
vorgesehene Planung nicht erschwert wird". Eine entsprechende Vorschrift findet sich in
Art. 54 Abs. 3 des neuen Raumplanungsgesetzes. Diese kantonalrechtliche Regelung hat
klarerweise zwingenden Charakter, d.h. sie gilt in allen Gemeinden, gleichgültig ob ihre
Bauordnungen eine entsprechende Vorschrift enthalten oder nicht, und es stünde einer
Gemeinde nicht frei, die materiellen Rechtswirkungen einer Bausperre anders zu
umschreiben, als es der kantonale Gesetzgeber getan hat. Die Bauordnung von
Celerina/Schlarigna enthält diesbezüglich übrigens gar keine Vorschrift; sie sieht lediglich
vor, dass eine Bausperre erlassen werden kann, ohne deren Inhalt näher festzulegen (Art.
22). BGE 100 Ia 200 S. 205 Bei der Beantwortung der Frage, ob durch ein Bauprojekt die
"vorgesehene Planung erschwert wird" ( Art. 5 BPG ), geht es um die Auslegung und



Anwendung eines unbestimmten Gesetzesbegriffes, der der rechtsanwendenden Behörde in
verschiedener Hinsicht einen gewissen Beurteilungsspielraum offenlässt. Wäre er in einer
Vorschrift des autonomen Gemeinderechtes enthalten, so könnte sich die Gemeinde bei
seiner Anwendung auf den Schutz der Gemeindeautonomie berufen und den Entscheid der
kantonalen Rechtsmittelbehörde wegen Willkür anfechten oder - falls der
Beschwerdeinstanz, wie hier, nur eine Rechtskontrolle zusteht - geltend machen, diese habe
bei der Auslegung des Gesetzesbegriffes in den der Gemeinde vorbehaltenen
Beurteilungsspielraum eingegriffen ( BGE 96 I 372 ff., 99 Ia 254). Der im vorliegenden Fall
in Frage stehende unbestimmte Gesetzesbegriff gehört indessen dem kantonalen Recht an,
und die besonderen Gründe, welche dazu geführt haben, den Gemeinden nicht nur bei der
Rechtsetzung, sondern auch bei der Anwendung ihres autonomen Rechtes gegenüber den
kantonalen Aufsichts- und Rechtsmittelinstanzen einen gewissen Schutz zu gewähren,
treffen hier nicht zu. Wie das Bundesgericht bereits in BGE 97 I 521 ff. entschieden und
begründet hat, fällt die Anwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe des kantonalen Rechtes
nicht in den Schutzbereich der Gemeindeautonomie. Die Gemeinde kann daher durch den
Entscheid einer kantonalen Rechtsmittelinstanz, die bei der Anwendung eines solchen
Gesetzesbegriffes zu einem andern Ergebnis kommt als die erstinstanzlich verfügende
Gemeindebehörde, zum vornherein nicht in ihrer Autonomie verletzt sein ( BGE 97 I 523
/24; ZIMMERLI, a.a.O. S. 269). Wieweit die Gemeinden in anders gelagerten Fällen bei
der Anwendung kantonalen Rechtes einen geschützten Bereich autonomer
Verwaltungstätigkeit beanspruchen können, braucht hier nicht erörtert zu werden (vgl. BGE
96 1724 ff.). Da der Gemeinde Celerina/Schlarigna in der streitigen Frage keine Autonomie
zusteht, ist ihre Beschwerde abzuweisen, ohne dass der angefochtene Entscheid des
Verwaltungsgerichtes auf seine sachliche Richtigkeit hin zu prüfen wäre. Dispositiv
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